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In unserer Gemeinde ist das 

Arbeitsjahr 2024 bereits in vol-

lem Gange und der Fr¿hling 

mit den ersten warmen Son-

nenstrahlen steht schon in den 

Startlºchern und ladet zu ei-

nem Spaziergang ein. 

 

Zum Fr¿hling gehºrt auch die 

jªhrliche Fr¿hjahrsputzaktion 

der Gemeinde, welche heuer 

am  Samstag, den 6.4.2024 

stattfinden wird (siehe Seite 5 

im Blattinneren). Ich lade Sie 

dazu herzlich ein und bedanke 

mich jetzt schon f¿r die zahl-

reiche Teilnahme. 

 

2024 gilt in ¥sterreich als 

ĂSuperwahljahrñ wie es aus 

den Medien zu vernehmen ist. 

Bereits am 9. Juni dieses Jah-

res sind wir aufgerufen die 

Vertreter ¥sterreichs ins EU-

Parlament zu wªhlen. F¿r die-

sen Wahltag sind die Vorar-

beiten bereits im Laufen. Die 

Nationalratswahl findet dann 

programmgemªÇ im Herbst 

2024 statt. Nach diesen bei-

den bundesweiten Wahlen fol-

gen im Jªnner 2025 die 

nªchsten Gemeinderatswah-

len in Niederºsterreich. 

 

Sie werden ¿ber Ablauf und 

Ergebnisse selbstverstªndlich 

laufend informiert. 

Im Bereich der Kinderbetreu-

ung arbeiten wir ebenfalls am 

Ausbau des Angebots f¿r un-

sere kleinsten B¿rgerinnen 

und B¿rger. Schwerpunkt bis 

Ende Juli ist die Fertigstellung 

der Adaptierungsarbeiten im  

ĂAlten Kindergartenñ. Die Ta-

gesbetreuung von Kleinkin-

dern im Alter von 11 Monaten 

bis max. 3 Jahren soll dort mit 

August 2024 gestartet werden. 

 

In wenigen Tagen werden wir 

das Osterfest feiern, das Fest 

der Freude und der Auferste-

hung.  

 

Ich w¿nsche unseren Rat-

schenkindern in allen Ort-

schaften eine schºne Rat-

schenzeit und vor allem einen 

gut gef¿llten Korb nach dem 

ĂAbsammelnñ. 

 

Allen Mitb¿rgerinnen und Mit-

b¿rgern w¿nsche ich eine ge-

segnete Osterzeit im Kreise 

ihrer Familie. 

 

 

 

 

 

Ihr B¿rgermeister 

Sehr geehrte Gemeindeb¿rgerinnen! 

Sehr geehrte Gemeindeb¿rger! 

Liebe Jugend! 

SPRECHSTUNDE DES 

B¦RGERMEISTERS 

Mi. 17.30-19.00 

gegen telefonische 

Vereinbarung 

 

PARTEIENVERKEHR 

Mo./Fr. 08.00 bis 12.00 

Mi.  08.00 bis 12.00 

  13.00 bis 19.00 

 

MARKTGEMEINDE 

NIEDERHOLLABRUNN 

Amtsweg 1 

2004 Niederhollabrunn 

Telefon: 02269/2224 

www.niederhollabrunn.gv.at 



 

 

 

 

Niederhollabrunn 

Jugendclubheim 

 

 

 

 

Niederfellabrunn 

Hºschplatz/ 

PraunsbergstraÇe 

 

 

 

Bruderndorf 

HauptstraÇe/ 

Bushaltestelle/ 

Kriegerdenkmal 

 

 

 

Haselbach 

Untere HauptstraÇe 

 

 

 

 

Streitdorf 

Kriegerdenkmal 

Dieses kooperative Projekt wurde bereits im 

letzten Amtsblatt vorgestellt. Nun wurden die 

Bankerl in den Katastralgemeinden aufge-

stellt. Die Sitzgelegenheiten dienen einerseits als Treffpunkte f¿r Menschen im ºffentlichen Raum 

und andererseits sind diese an ºffentlichen und gut sichtbaren Plªtzen f¿r vorbeifahrende Autos 

positioniert, damit diese stehenbleiben kºnnen und Personen mitnehmen kºnnen. Ebenso er-

mºglicht es Menschen, die denselben Weg haben, sich zu verabreden und gemeinsam zu fah-

ren, was nicht nur die Umweltbelastungen reduziert, sondern auch die soziale Vernetzung stªrkt. 

MITFAHRBANKERL 
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Wir danken allen Liegenschaftseigent¿merInnen 

und B¿rgerInnen f¿r das Kehren der Gehwege 

vor ihren Liegenschaften und die verlªssliche Mit-

hilfe, das eingesetzte Streugut wieder zu entfer-

nen.  

Gleichzeitig mºchten wir uns bei allen Mitb¿r-

gerInnen bedanken, die wªhrend des ganzen 

Jahres vor Ihrer Liegenschaft, aber auch auf ºffentlichen Plªtzen, Flªchen und Wegen auf Sau-

berkeit achten und zahlreiche Reinigungsarbeiten f¿r ein sauberes Ortsbild leisten. 

ORTSBILDPFLEGE 

In dieser landesweiten Um-

weltaktion steht die Reini-

gung der Natur durch das 

Beseitigen von achtlos weg-

geworfenen Abfªllen im Fo-

kus. 2023 sammelten rund 

68.000 NiederºsterreicherIn-

nen bei 864 Terminen insge-

samt 250.389 kg Abfall. Dies 

ist ein beeindruckender Ein-

satz zum Schutz von Natur 

und Umwelt. 

 

Der Abfallverband Korneu-

burg unterst¿tzt wieder mit 

Hilfsmitteln wie Sammelsª-

cken, Handschuhen und 

Warnwesten. 

 

Trotz dieser Erfolge ist das 

langfristige Ziel, den Fr¿h-

jahrsputz eines Tages nicht 

mehr zu benºtigen. Nur 

durch korrekte Abfalltrennung 

kºnnen wir mºglichst viele 

Wertstoffe im Recylingkreis-

lauf halten. 

WIR HALTEN 

N¥ SAUBER 
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Verordnung der Marktge-

meinde Niederhollabrunn 

 

Der Gemeinderat der Markt-

gemeinde Niederhollabrunn 

hat in seiner Sitzung vom 14. 

Juli 1987 in Wahrnehmung 

seiner Befugnis zur Erlassung 

von ortspolizeilichen Verord-

nungen auf Grund des Ä 33 

Abs. 1 der N¥ Gemeindeord-

nung 1973, LGBl. 1000-4,  

nachfolgende Verordnung be-

schlossen. 

 

Ä 1 

Unbeschadet bestehender 

Gesetze und Verordnungen 

des Bundes und Landes sind 

verboten: 

a) die wilde Ablagerung auf 

ºffentlichen Flªchen, im 

Wald, an Waldesrªndern, 

Feldwegen und StraÇen 

bzw. ºffentlichen Gemein-

deflªchen und Freizeitein-

richtungen. 

b) jede Beschªdigung und 

Verschmutzung der Gr¿n- 

und Freizeitflªchen und de-

ren Einrichtungen (Papier-

kºrbe, Parkbªnke, Spielto-

re...) sowie die Verunreini-

gung durch das Wegwerfen 

von Papier, Dosen, Fla-

schen, Unrat und Speise-

resten. 

c) das Betreten und Befahren 

mit Fahrzeugen von ºffentli-

chen Anlagen und Einrich-

tungen mit Ausnahme der 

Fahr- und Gehwege. 

d) die unsachgemªÇe Entlee-

rung und Reinigung von 

Senkgruben. 

e) das Rasenmªhen mit Ben-

zinmotorrasenmªhern und 

das Mªhen mit anderen 

lªrmerregenden Maschinen 

in bewohnten Gebieten 

oder in unmittelbarer Umge-

bung in der Zeit von 20 

Uhr bis 6 Uhr an Sonnï 

und Feiertagen wªhrend 

des ganzen Tages. 

 

Ä 2 

Abs. 1 

Wer den Bestimmungen die-

ser Verordnung zuwiderhan-

delt begeht eine Verwaltungs-

¿bertretung und ist hierf¿r ge-

mªÇ Art. VII des Einf¿hrungs-

gesetzes zu den Verwaltungs-

verfahrensgesetzen ï EGVG 

1950 zu bestrafen. 

Abs. 2 

Unabhªngig von der Strafe 

hat der B¿rgermeister mit Be-

scheid die Beseitigung des 

Missstandes anzuordnen. 

 

RASENM HEN 

HUNDEHALTUNG 
An alle Hundebesitzer der Marktgemeinde: Entsprechend dem seit 

1.6.2023 geltenden N¥ Hundehaltegesetz, wonach eine Haftpflichtversi-

cherung mit einer Mindestversicherungssumme in der Hºhe von 725.000 

Euro f¿r Personenï und Sachschªden vorgeschrieben ist, ersuchen wir um 

Vorlage dieser, sofern dies nicht schon erledigt wurde. 

GemªÇ Ä 8 N¥ Hundehaltegesetz muss jeder, der einen Hund f¿hrt, die Ex-

kremente, welche dieser Hund an ºffentlichen Orten im Ortsbereich sowie in 

ºffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Park-

anlagen, Einkaufszentren, Freizeitï und Vergn¿gungsparks, Stiegenhªusern 

und Zugªngen zu Mehrfamilienhªusern und in gemeinschaftlich genutzten 

Teilen von Wohnhausanlagen hinterlassen hat, unverz¿glich zu beseitigen 

und entsorgen. Herzlichen Dank f¿r Ihre Mithilfe, unsere StraÇen, ºffentli-

chen Plªtze und vor allem Spielï und FuÇballplªtze sauber zu halten! 
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Tipps f¿r den Alltag zur Pfle-
ge der Biotonne: 

 

Die Biotonne immer an ei-
nem schattigen Platz aufstellen, 
regelmªÇig entleeren lassen 
und bei Bedarf auswaschen 
oder einen kompostierbaren 
Einstecksack verwenden. 

 

Einstreuen von trockenem 
Material, wie Laub oder Hªck-
selmaterial, aber auch die Ver-
wendung von Maisstªrkesª-
cken verhindert das Ankleben 
des Inhalts an der Tonne 

Weitere Infos unter: 
www.korneuburg.umweltverbaende.at 

 

Zubehºr bzw. Ergªnzungs-
produkte zur Biotonne: 

(Infos am Gemeindeamt) 

¶ Kompostierbarer Einsteck-
sack 120l 

¶ Filterdeckel 

¶ Filterdeckeleinsatz 

BIOTONNE 
Wiederverwenden statt 

Wegwerfen: 

Die N¥ Umweltverbªnde und 
das Land Niederºsterreich 
haben mit der Plattform 
SoGutWieNeu.at eine Onli-
ne-Bºrse zum Verkaufen, 
Tauschen oder Verschenken 
von G¿tern ins Leben geru-
fen.  

Schon bisher waren die An-
zeigen in den regionalen Ver-
bandszeitungen sehr beliebt. 
Nun wird dieses Service digi-
tal angeboten, wobei auf eine 
klar erkennbare regionale 
Einschrªnkung Wert gelegt 
wird.  

SOGUTWIENEU 
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Im Abfuhrkalender 2024 bitten wir die Restm¿llentleerung am 

9. Oktober 2024 nachzutragen. Personen, welche das kostenlose 

SMS-Service nutzen, werden dar¿ber automatisch informiert. 



 

 

USt-Befreiung  

Voraussetzungen und Geltungsbereich 
Seit 1. Jªnner 2024 fªllt bei der Lieferung und 

Installation von PV-Anlagen die Umsatzsteu-

er f¿r Privatpersonen weg. Voraussetzung ist, 

dass die Leistung der Photovoltaikanlage nicht 

mehr als 35 kWp betrªgt und auf oder in der 

Nªhe von folgenden Gebªuden betrieben 

wird:  

¶ Gebªude, die Wohnzwecken dienen  

¶ Gebªude, die von Kºrperschaften ºffentli-

chen Rechts genutzt werden (z.B. Gemein-

deamt, Kindergarten)  

¶ Gebªude, die von Kºrperschaften oder Ver-

einigungen genutzt werden, die gemeinn¿tzi-

gen, mildtªtigen oder kirchlichen Zwecken 

dienen. 

 Als Ăin der Nªheñ gilt, wenn sich die PV-

Anlage auf einem bestehenden Gebªude 

oder Bauwerk desselben Grundst¿-

ckes befindet (z.B. Garage, Gartenschup-

pen, etc.).  

 

In der USt-Befreiung inbegriffen ist diverses 

Zubehºr, wie z.B. Komponenten (Wechsel-

richter, Halterungen, Energiemanagementsys-

teme, etc.) und Stromspeicher und dessen 

Montage bis zur Fertigstellung der PV-Anlage, 

das mit PV-Modulen erworben wird. Auch die 

Lieferung von PV-Modulen zur Erweite-

rung einer bestehenden Anlage ist bis zu ei-

ner gesamten Leistung von 35 

kWp beg¿nstigt. F¿r die bloÇe Nachr¿s-

tung einer bestehenden PV-Anlage mit ei-

nem Stromspeicher gilt keine USt-Befreiung, 

sondern der Normalsteuersatz. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass f¿r die 

Photovoltaikanlage bis zum 31. Dezember 

2023 kein g¿ltiger Antrag auf Investitionszu-

schuss (bisher g¿ltige Fºrderung) eingebracht 

wurde.  

Ablauf 

Privatpersonen m¿ssen seit Jªnner 

2024 keine Fºrderantrªge mehr stellen. F¿r 

den Kauf von PV-Anlagen bis 35 kWp (inkl. Zu-

behºr, Speicher und Installation) entfªllt ein-

fach die Umsatzsteuer f¿r Privatpersonen. Das 

bedeutet: Keine Antrªge mehr und automa-

tisch keine Steuern zahlen. 

G¿ltigkeit  

Die Umsatzsteuer-Befreiung gilt seit 1. Jªnner 

2024 und ersetzt die bisherige Bundesfºrde-

rung. Der Nullsteuersatz ist auf zwei Jahre be-

fristet und gilt bis 31. Dezember 2025.  

 

Fºrdercall lt. Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz 
(EAG) 

In Fªllen, in denen die Umsatzsteuerbefreiung 

nicht zur Anwendung kommt, kann weiterhin im 

Rahmen der Photovoltaik-Fºrdercalls der EAG-

Fºrderabwicklungsstelle OeMAG um eine Fºr-

derung angesucht werden. Dies betrifft etwa 

Betreiber/inne folgender Anlagen: 

˅ Anlagen ¿ber 35 kWp Engpassleistung 

˅ Anlagen, die auf Freiflªchen oder ande-

ren, nicht beg¿nstigten Gebªuden ange-

bracht werden. 

AuÇerdem kºnnen hier auch jene teilnehmen, 

die z.B. im vergangenen Jahr keine Fºrderung 

in Anspruch genommen haben aber ihre PV-

Anlage schon vor dem 1. Jªnner 2024 geliefert 

bekommen haben. 

Nªhere Informationen dazu bietet das Klima-

schutzministerium und die EAG-Fºrderab-

wicklungsstelle OeMAG. 

PHOTOVOLTAIK 
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Bundesfõrde-
rung 2024 
attraktiv, wie 
noch nie! 
 

Neu sind ab 1. Jªnner 

2024 technologiespezifische 

Fºrderpauschalen f¿r Ein- 

und Zweifamilienhªuser und 

Reihenhªuser. Die Fºrderhºhe 

ergibt sich abhªngig von der 

jeweiligen technologiespezifi-

schen Kostenobergrenze des 

geplanten klimafreundlichen 

Heizsystems. 

Ein einmaliger Zuschuss von 

ú 15.000,ï bis zu ú 18.000,ï 

ist f¿r den Heizungstausch 

mºglich. Diese Fºrderung er-

hºht sich um weitere Pauschal-

betrªge, wenn beispielsweise 

gleichzeitig eine Solaranlage 

eingebaut und/oder eine Tie-

fenbohrung durchgef¿hrt wird. 

Zusªtzlich fºrdert das Land 

Niederºsterreich alle Nieder-

ºsterreicher, die ihre Heizung 

von einem fossilen Heizungs-

system durch ein neues klima-

freundliches Heizungssystem 

austauschen, mit einem An-

nuitªtenzuschuss von 4 %.  

Im Rahmen der  Fºrderung  

Eigenheimsanierung wird der 

Schwerpunkt auf Annuitªtenzu-

sch¿sse gelegt, um all jene zu 

unterst¿tzen, die sich eine Sa-

nierung ohne Bankdarlehen 

nicht leisten kºnnen. 

Alle Informationen zur Fºrde-

rung Eigenheimsanierung fin-

den Sie hier: 

www.noe-wohnbau.at/ 

heizkesseltausch 

Haben Sie Fragen zu 
˅ Energieeffizientem Bauen 

˅ Fºrderungen 

˅ Thermischem Sanieren 

˅ Energiesparmºglichkeiten 
 
Die Energieï und Umweltagentur N¥ (neu) 
berªt Sie gerne 
www.energieberatung-noe.at 

N¥ BAUORDNUNG 
 

 

Achtung: Laut N¥ Bauordnung sind unter anderem Abªnde-

rungen von Bauwerken, wenn der Brandschutz beeintrªchtigt 

werden kºnnte, bewilligungspflichtig. Darunter fallen auch 

Edelstahl-AuÇenkamine! Informieren Sie sich bitte im Vor-

hinein ¿ber geplante Bauvorhaben. 

 

RAUS AUS ¥L UND GAS 
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https://www.noe-wohnbau.at/eigenheimsanierung
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AUS DEM VEREINSLEBEN 

Erste Hilfe Kurs der FF Bruderndorf Im Februar 

leitete Benjamin Lederbauer einen Erste Hilfe Kurs 

und begeisterte mit seiner Kompetenz und mitrei-

Çenden Art die Teilnehmer. Die Ausbildungsmittel 

wurden vom Roten Kreuz Korneuburg zur Verf¿gung 

gestellt. Vizeb¿rgermeister Rudolf Malanik freute 

sich ¿ber die gelungene Veranstaltung und die rege 

Teilnehmerzahl. 

Kulturverein 

 

Gemeinsam mit 

der heimischen 

Perchtengruppe 

sorgte der Nieder-

hollabrunner Kul-

turverein wie auch 

schon im vergan-

genen Jahr f¿r 

weihnachtliche Stimmung am Kirchen-

platz. 

 

Dorferneuerung 

Niederfellabrunn 

Tradition hat der Besuch des 

Nikolaus auf Initiative der Dorfer-

neuerung Niederfellabrunn. 

Letztes Jahr kam er wieder auf 

den Platz vor der Kapelle und 

konnte ¿ber 120 Kinder mit einem 

Nikolaussackerl ¿berraschen und 

beschenken. Die Freude bei den 

Kindern war groÇ und die Augen 

leuchteten.  Verkºstigt wurden 

alle Besucher mit Punsch, Gl¿hwein und Aufstrich-

broten. 

 

 

Der Nikolaus 

kam nach 

Nieder-

fellabrunn 
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Brunihaspi-B¿hne 

Die Brunihaspi B¿hne begeisterte ihr 

Publikum in der Vorweihnachtszeit. Seit 

1990 sorgt die Theatergruppe mit lustigen 

St¿cken f¿r Freude bei den Zuschauern. 

Auch heuer wird es wieder eine Komºdie 

geben - lassen Sie sich ¿berraschen! 


